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§ 239 ArbVG Unterrichtung und
Anhorung

ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

§ 239.

Der SE-Betriebsrat hat das Recht, Uber Angelegenheiten, die die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und
kulturellen Interessen der Arbeitnehmer der Europaischen Gesellschaft selbst oder einer ihrer Tochtergesellschaften
oder einen ihrer Betriebe in einem anderen Mitgliedstaat betreffen, oder Uber die Befugnisse der
Entscheidungsorgane auf der Ebene des einzelnen Mitgliedstaates hinausgehen, unterrichtet und angehort zu werden.

In Kraft seit 08.10.2004 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/239
file:///

	§ 239 ArbVG Unterrichtung und Anhörung
	ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz


